
 

 
 

 

 

 

  

 

 

            Begleitschreiben zur Bedarfserhebung 2024/25 

 
 
 
 
  Datum: 09.02.2024 
  Bearb.: Doris Hammerer 
  E-Mail:  doris.hammerer@bludesch.at   
  Tel: 05550-2218-14 

 

Ermittlung des individuellen Betreuungsbedarfs für Kinder 0-6 Jahren 2024/25 

Sehr geehrte Eltern, 

das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz sieht vor, dass die Gemeinden eine Abfrage des 

Betreuungsbedarfes der bis 14-jährigen Kinder vornehmen muss. In der Beilage erhalten Sie dazu eine 

Bedarfserhebung. 

Mit der Abgabe dieser Bedarfserhebung unterstützen Sie uns in unserer Weiterentwicklung in 

unseren Betreuungseinrichtungen. Abgabetermin bis spätestens 26.02.2024 

Wenn Ihr Kind schon eine Einrichtung im Campus oder Kindergarten besucht, bitten wir Sie die 

Bedarfserhebung bei der Pädagogin Ihres Kindes abzugeben. Wenn nicht, bitte im Gemeindeamt 

abgeben, oder in den silbernen Briefkasten links bei Eingang der Gemeinde einwerfen, oder per 

Mail an doris.hammerer@bludesch.at senden. 

Sobald die Rückmeldungen abgeschlossen sind, werden die Betreuungsangebote durch die 
Gemeinde festgelegt. Das für Sie entsprechende Betreuungsangebot kann im Rahmen der 
Anmeldung ausgewählt werden. Die Anmeldung erfolgt von der Gemeinde aus einer eigenen 
Aussendung. 

Mit der Bekanntgabe des persönlichen Betreuungsbedarfes ist noch keine Anmeldung erfolgt. 

Auch kann durch die Rückmeldung des persönlichen Betreuungsbedarfes kein Anspruch auf eine 

Betreuung im bekanntgegebenen Umfang zugesichert werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag 

 

 

 

(Doris Hammerer) 
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